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Bio-LNG-Mengenpotenziale und 
 regulatorischer Rahmen für den 
Markthochlauf von Bio-LNG
als Kraftstoff für schwere Lkw

Mit Bio-LNG steht ein emissionsneutraler Kraftstoff für den Schwerlast verkehr zur Verfügung, mit dem unmittelbar 

Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) in diesem Verkehrsbereich reduziert werden können. Die Biomasse-

potenziale in Deutschland sind ausreichend, um in den nächsten Jahren in großem Umfang mit Bio-LNG angetriebene 

Lkw betreiben zu können. Über die Befreiung von Bio-LNG-Lkw von der Maut sowie die Möglichkeit für Kraftstoff-

inverkehrbringer, über den Verkauf von THG-Minderungsquoten Zusatzerlöse zu erwirtschaften, können Kostennach-

teile des Bio-LNG-Lkw gegenüber Dieselfahrzeugen ausgeglichen werden. Kritisch beurteilt wird der zurzeit gültige 

regulatorische Ansatz, der die Bewertung von THG-Emissionen von Bio-LNG-Lkw über einen Tank-to-Wheel-Ansatz 

vorsieht, über den nur die THG-Emissionen am Fahrzeug berücksichtigt werden, nicht aber die Gesamtbilanz des 

Kraftstoffs. Hier entstehen Wettbewerbsnachteile, die dazu führen können, dass die schnell umsetz baren Potenziale, 

über Bio-LNG THG-Emissionen bei schweren Lkw zu reduzieren, verloren gehen.

von: Dr. Dietrich Gerstein & Armin Bollien (beide: DVGW e. V.)

LNG-Lkw verschiedener Hersteller: Deutschland verfügt über ein ausreichend großes Potenzial an Biomasse,  
um eine größere Anzahl von Lkw mit Bio-LNG klimaneutral betreiben zu können.
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Die klimafreundliche Ausgestaltung der zu-
künftigen Mobilität bleibt eine der großen He-
rausforderungen der Energiewende. Die ver-
kehrsbedingten Emissionen im Jahr 2030 sollen 
auf maximal 85 Mio. t CO2-Äquivalent ( CO2eq)1 
gesenkt werden und bis 2045 soll Deutschland 
Treibhausgas(THG)-Neutralität erreichen. Tat-
sächlich stagnieren die Emissionen im Ver-
kehrssektor seit vielen Jahren nahezu unverän-
dert auf hohem Niveau und sind 2019 sogar 
leicht gestiegen (Abb. 1).

Mit 96 Prozent [1] entfällt der weitaus größte 
Teil der THG-Emissionen im Mobilitätssektor 
auf den Straßenverkehr. Im Pkw-Bereich sind 
batterieelektrische Fahrzeuge zunehmend 
marktgängig und werden genutzt. Anders sieht 
es im Schwerlastverkehr und insbesondere auf 
der Langstrecke aus: Technologisch ausgereifte 
und sofort einsetzbare Alternativen zu Diesel-
Lkw sind dort Lkw, die mit erneuerbarem Gas 
in Form von Bio-CNG (Compressed Natural 
Gas) oder Bio-LNG (Liquefied Natural Gas) an-
getrieben werden. 

Mit der Studie „Bio-LNG-Mengenpotenziale 
und regulatorischer Rahmen für den Markt-

hochlauf von Bio-LNG als Kraftstoff für schwe-
re Lkw“ hat der DVGW im Rahmen seiner Arbeit 
in der LNG-Taskforce [2] aufgezeigt, welche Bio-
massepotenziale mittel- und langfristig zur Pro-
duktion von Bio-LNG in Deutschland als Kraft-
stoff genutzt werden können und somit zur Sen-
kung der THG-Emissionen im Verkehrs bereich 
beitragen würden. Weiterhin wird untersucht, 
wie sich die Kosten für die Anschaffung und den 
Betrieb (Total Cost of Ownership, kurz: TCO) bei 
schweren Lkw mit Diesel, fossilem LNG und 
Bio-LNG-Antrieben entwickeln und wie sich 
eine Wettbewerbsfähigkeit von Bio-LNG als 
Kraftstoff erreichen lässt. Außerdem wird dar-
gestellt, welche Optionen sich über den vorhan-
denen oder ggf. anzupassenden regulatorischen 
Rahmen ergeben, um die Wettbewerbsposition 
von Bio-LNG gegenüber Diesel zu stärken. Hier-
bei wird der Fokus auf die Themen

•  Straßenbenutzungsgebühr (Maut),
•  Auswirkung des Handels mit THG-Minde-

rungsquoten und
•  Einfluss von Energiebesteuerung und CO2-

Abgaben

gelegt. Es wird auch die Notwendigkeit einer 
Well-to-Wheel-Betrachtung  bei der Bewertung 
von THG-Emissionen bei der Nutzung von Bio-
LNG als Kraftstoff adressiert.

Bio-LNG-Potenzial in Deutschland 

Bio-LNG, also klimaneutrales verflüssigtes Me-
than, kann über die Fermentation von Biomasse, 
Deponiegas oder Klärgas, die thermische Verga-
sung von Holzresten, Abfall- oder Rundholz so-
wie über die Herstellung von synthetischem 
Methan via Power-to-Gas-Verfahren erzeugt 
werden. Dabei wird Biogas zunächst auf Methan-
qualität aufbereitet bzw. Wasserstoff aus PtG-
Verfahren methanisiert. Durch Abkühlung auf 
unter -162 °C wird im anschließenden Prozess-
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Abb. 1: THG-Emissionen  
im Verkehr in Deutschland
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schritt das Methan verflüssigt und kann dann 
als Kraftstoff bereitgestellt werden. 

Es kann zwischen dem theoretischen, techni-
schen, nachhaltigen und dem wirtschaftlichen 
Potenzial unterschieden werden. Dabei stellt 
das theoretische Potenzial die Obergrenze aller 
Parameter (Menge der Biomasse, Produktions-
größe, Menge der Substrate) dar. Das technische 
Potenzial wiederum gibt den Anteil des theore-
tischen Potenzials an, der mit heutigen Restrik-
tionen (z. B. Lager-, Entnahme- und Reinigungs-
verluste) nutzbar ist, und wird durch Nachhal-
tigkeitskriterien weiter reduziert (nachhaltiges 
Potenzial). Das wirtschaftliche Potenzial be-
zeichnet den Anteil des technischen Potenzials, 
welcher unter den gültigen Rahmenbedingun-
gen aus volks- sowie betriebswirtschaftlicher 
Sicht genutzt werden kann.

Zur Bestimmung des Biomethanpotenzials in 
Deutschland sind mehrere Studien herangezo-

gen und ausgewertet worden [3–6]. Das wirt-
schaftliche Biomethanpotenzial aus Fermenta-
tion und thermischer Vergasung für Deutsch-
land erreicht im Jahre 2030 demnach jährlich 
118 bis 206 Terawattstunden (TWh) (Abb. 2). 
Hinzu kommen Potenziale aus der Herstellung 
von synthetischem Methan (Power-to-Gas). Grö-
ßere Mengen werden hier aber erst mittel- bis 
längerfristig erwartet, sodass im Rahmen dieser 
Studie vorrangig die Entwicklung des Bio-
methanpotenzials bis 2030 betrachtet wird. Die 
ausgewerteten Studien zeigen eine ähnliche 
Bandbreite bei den angegebenen Potenzialen und 
können als gesichert eingestuft werden können. 

Die europäische Erneuerbare-Energien-Richt-
linie (Renewable Energy Directive, kurz: RED II) 
in ihrer aktuellen Form definiert enge Kriterien 
für die Zulässigkeit biogener Kraftstoffe, sodass 
nicht das gesamte Biomethan potenzial für den 
Verkehrsbereich zur Verfügung steht. Die ausge-
werteten Studien geben Anteile von 25 bis 50 Pro-
zent des vorhandenen Biomethanpotenzials an, 
welche nach den Kriterien der RED II einsetzbar 
wären. Legt man einen Anteil von 30 Prozent 
zugrunde, entspräche dies jährlich rund 61 TWh, 
die für die Produktion von Bio-LNG zur Verfü-
gung ständen. Aktuell sind etwa 1.500 LNG-Lkw 
in Deutschland in Betrieb, die einen jährlichen 
Verbrauch von rund 0,8 TWh pro Jahr [7] aufwei-
sen. Mit dem verfügbaren Biomethanpotenzial 
ließen sich demnach 120.000 bis 150.000 Bio-
LNG-Lkw betreiben. Die Nutzung von Bio-
methan in der Mobilität konkurriert allerdings 
mit der Verwendung von erneuerbaren Gasen in 
anderen Marktsegmenten (z. B. industrielle Nut-
zung, Wärmemarkt). CO2-Vermeidungskosten 
in der Mobilität und insbesondere im Schwerlast-
bereich sind vergleichsweise hoch, sodass hier 
ein attraktiver Markt für Biomethan besteht. 
Notwendig sind wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen, die es ermöglichen, dieses Potenzial zu 
 heben – auch im Hinblick auf konkurrierende, 
nicht-klima neutrale Kraftstoffe (Diesel).

Kostenabschätzung und  wirtschaftliche 
Bewertung

In die Ermittlung der Kosten von Bio-LNG an der 
Tankstelle fließen die Erzeugung von Biomethan, 
die Kosten der Bereitstellung sowie Steuern und 
Abgaben ein. Für die Erzeugung von Biomethan 
kann mittel- und langfristig von Kosten im 
 Bereich von 4 bis 6 Cent pro Kilowattstunde 
( ct / kWh) ausgegangen werden [7]. Die Erzeu-
gung von synthetischem Methan ist aktuell teu-
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Abb. 3: Entwicklung der 
Gestehungskosten von 
Biomethan und synthetischem 
Methan bis 2040 [7]
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rer als die Erzeugung von Biomethan 
und wird trotz der in den kommenden 
Jahren erwarteten Kostendegression 
großer Anlagen über den Erzeugungs-
kosten von Biomethan bleiben (Abb. 3), 
sodass die hier vorhandenen Potenziale 
eher langfristig zu sehen sind.

Die Kosten für die Bereitstellung des 
Bio-LNG setzen sich aus den Kosten für 
den Transport des Gases zur Verflüssi-
gungsanlage, die Verflüssigung sowie 
den Weitertransport des Bio-LNG zur 
Abgabestelle und ggf. einer Zwischen-
lagerung zusammen. Je nach Anlagen-
größe und verwendeter Biomasse sind 
die Bereitstellungskosten für Bio-LNG 
unterschiedlich. Auf Grundlage der 
DVGW-Studie „LNG-Nutzungs- und 

Bereitstellungskonzepte in Süddeutsch-
land am Beispiel Baden-Württembergs 
unter Einbindung von regionalen Ener-
gieversorgern und Stadtwerke“ aus dem 
Jahr 2020 wurde aus Gründen der Ver-
einfachung daher ein Basiswert für 
 Produktion und Bereitstellung von 
10,3  ct / kWh gewählt.

Auf Kraftstoffe in Deutschland wird 
eine Energiesteuer und eine CO2-Ab-
gabe erhoben, hinzu kommt die Mehr-
wertsteuer. Bei Bio-CNG und Bio-LNG 
fallen im  Gegensatz zu Diesel keine 
CO2-Abgaben an. Diese Regelung ist 
zwar zunächst bis 2022 befristet, aller-
dings wird erwartet, dass auch zukünf-
tig keine CO2-Abgaben erhoben wer-
den. Gasförmige Kraftstoffe profitie-

ren zudem von der reduzierten Ener-
giesteuer, welche jedoch schrittweise 
bis Ende 2026 zurückgenommen wird. 
Wie in Abbildung 4 dargestellt, stei-
gen die Steuern und Abgaben beim 
Diesel durch den steigenden CO2-Preis 
deutlich an, während Bio-LNG sich 
lediglich durch die Rücknahme der 
Energiesteuer entlastung verteuert.

TCO-Bewertung

Die Gesamtkosten der Fahrzeugbe-
schaffung und des Betriebes eines Bio-
LNG-Lkw über die gesamte Nutzungs-
dauer werden über einen sogenannten 
TCO-Ansatz (Total Cost of Ownership) 
für die Eckjahre 2021, 2025 und 2030 
ermittelt und mit einem konventionel-
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len Diesel-Lkw sowie einem Lkw, der 
mit fossilem LNG angetrieben wird, 
verglichen. Dabei werden die Investi-
tionskosten für die Anschaffung des 
Fahrzeuges sowie die Kosten der einzel-
nen Kraftstoffe (Bio-LNG, fossiles LNG, 
Diesel) inkl. der aus heutiger Sicht pro-
gnostizierbaren Steigerungen durch 
Abgaben und Steuern und Wartungs-
kosten berücksichtigt. Die jährliche 
Fahrleistung wird mit 150.000 km an-
gesetzt bei einer Nutzungsdauer des 
Lkw von fünf Jahren. Kraftstoffver-
bräuche werden mit 0,29 l/km Diesel 
und 0,25 kg/km LNG angesetzt.

Die für die TCO-Rechnung angenom-
mene Preisentwicklung von Diesel, fos-
silem LNG und Bio-LNG ist in Abbil-
dung  5 dargestellt. Für die Entwick-
lung der Rohstoffpreise wird eine mo-
derate Preissteigerung angenommen, 
maßgebliche Treiber sind Steuern und 
Abgaben. Aktuelle Preisspitzen (Q4 

2021) bei Diesel und LNG sind hier 
noch nicht berücksichtigt. Auch bleibt 
abzuwarten, inwieweit und wann sich 
wieder ein moderates Preisniveau ein-
stellt. Die Bereitstellungskosten von 
Bio-LNG bleiben auf konstantem Ni-
veau, Diesel wird maßgeblich durch 
steigende Abgaben belastet.

Die Ergebnisse der TCO-Rechnung 
sind in Abbildung 6 dargestellt und es 
ist ersichtlich, dass aufgrund der ho-
hen Bereitstellungskosten die Nutzung 
von mit Bio-LNG angetriebenen Lkw 
bei Anschaffung in den Jahren 2021, 
2025 und 2030 zunächst teurer ist als 
die fossilen Antriebsoptionen. Auf-
grund der Kosten aus der Verpflich-
tung der Erfüllung von THG-Minde-
rungsquoten bei Diesel und steigender 
CO2-Abgaben verbessert sich die Posi-
tion von Bio-LNG-Lkw bis 2030, ent-
sprechende Antriebe erreichen aber 
noch keine Wettbewerbsfähigkeit. 

Hierbei sind Effekte aus der Mautbefrei-
ung oder aus Erlösen aus dem Verkauf 
von THG-Minderungsquoten noch 
nicht berücksichtigt.

Regulatorische Ansätze

Um den Markthochlauf zu beschleuni-
gen und gleichzeitig die Potenziale von 
Bio-LNG zur Emissionseinsparung so 
schnell wie möglich zu nutzen, sieht 
der regulatorische Rahmen die drei 
Optionen 

•  Reduzierung von Straßenbenutzungs-
gebühr (Maut),

•  Auswirkung des Handels mit THG-
Minderungsquoten und

•  eine reduzierte Energiesteuer

vor. Die Wirkungen dieser drei Elemen-
te im Blick auf die Wirtschaftlichkeit 
des Betriebs von Bio-LNG-Lkw werden 
im Folgenden dargestellt. Dabei werden 
die wirtschaftlichen Effekte jeweils ein-
zeln dargestellt. In der Praxis werden 
sich die Maßnahmen teilweise ergän-
zen, wobei die Gesamtwirksamkeit 
dann vom jeweiligen Anwendungsfall 
abhängt. 

Mautbefreiung
In Deutschland werden Gebühren für 
schwere Nutzfahrzeuge verpflichtend 
erhoben. Seit dem Jahr 2019 sind Fahr-
zeuge, die mit Erdgas betrieben werden, 
von der Lkw-Maut befreit. Dazu gehö-
ren Lkw, die mit CNG oder LNG oder 
mit ihren erneuerbaren Substituten 
angetrieben werden. Die Mautbefrei-
ung ist allerdings bis zum 31. Dezember 
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Abb. 5: Preisentwicklung für Diesel und LNG inkl. Steuern und Abgaben (Stand: 2. Quartal 2021)

Abb. 6: TCO-Berechnung für Diesel, LNG und Bio-LNG (ohne Fahrzeugförderung, Mauteffekte und THG-Quotenerlöse)
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2023 befristet, eine Anschlussregelung 
für die Mautbefreiung befindet sich 
derzeit in der Entwicklung. Für die Be-
wertung wird angenommen, dass 
schwere Lkw, die mit Bio-LNG betrie-
ben werden, bis 2025 voll von der Maut 
befreit sind und danach eine 75-pro-
zentige Reduzierung umgesetzt wird, 
gemäß Vorgaben zur Umsetzung der 
Eurovignettenrichtlinie. Es wird ange-
setzt, dass die Fahrzeuge zu 80 Prozent 
auf mautpflichtigen Strecken fahren 
und eine Maut von 18,7 Cent pro Kilo-
meter (ct/km) entrichten müssen.

Unter Berücksichtigung von Effekten 
aus der Mautbefreiung verringert sich 
der Kostenabstand des Bio-LNG-Lkw 
zum Dieselfahrzeug deutlich: Der 
 Bio-LNG-Lkw kommt demnach im 
Jahr 2021 bei Anrechnung der Maut-
befreiung in die Nähe der Dieselpari-
tät (Abb. 7). Bei hohen Fahrleistungen 
besteht nur eine geringe Wirtschaft-
lichkeitslücke. Aufgrund der Begren-
zung der Mautbefreiung auf maximal 
75 Prozent der maximalen Gebühren 
verbleibt auch im Jahr 2025 eine Wirt-
schaftlichkeitslücke. In 2030 wieder-

um verbessert sich die Wettbewerbs-
position zu Diesel durch steigende 
Steuern und Abgaben bei der Nutzung 
von Diesel.

Notwendig ist unabhängig von einer 
Einzelbefreiung von der Maut, dass der 
CO2-Ausstoß über einen Well-to-Wheel-
Ansatz ermittelt wird, sodass Lkw ent-
sprechend ihrer tatsächlichen CO2-
Emissionen bei der Festlegung der Maut 
berücksichtigt werden. Lkw, die Bio-
LNG als Kraftstoff nutzen, wären damit 
als ZLEV-Fahrzeuge (Null-/Niedrigemis-
sionsfahrzeug, engl.: zero and low emis-
sion vehicle) zu klassifizieren und könn-
ten bis 2025 vollständig von der Gebühr 
befreit werden. 

THG-Minderungsquote
Das 2021 verabschiedete Gesetz zur 
Weiterentwicklung der THG-Minde-
rungsquote setzt mit dem Anstieg der 
THG-Quote auf 25 Prozent 2030 einen 
starken Anreiz für den Markthochlauf 
erneuerbarer Kraftstoffe. Damit werden 
fortschrittliche Biokraftstoffe im Kraft-
stoffmarkt eine wichtige Rolle spielen. 
Es ist zu erwarten, dass Bio-LNG für 

schwere Nutzfahrzeuge zunehmend in 
den Markt gebracht wird, da es zur Er-
füllung der THG-Minderungsquote ge-
nutzt werden kann. Die THG-Minde-
rungsquote generiert Zusatzerlöse für 
den Bio-LNG-Anbieter, wenn z. B. die 
Erfüllung der Quote an Dritte (quoten-
verpflichtete Unternehmen) verkauft 
wird. Ein quotenverpflichteter Tank-
stellenbetreiber nutzt die Bio-LNG-
Quoten dann als Erfüllungsoption und 
vermeidet damit Strafzahlungen. Der 
Kraftstofflieferant kann den Quotener-
lös auf den Preis für Bio-LNG anrech-
nen und damit den monetären Vorteil 
auf den Kraftstoffverbraucher ganz oder 
teilweise übertragen. Der Quotenpreis 
ist marktabhängig und damit nicht als 
feste Größe kalkulierbar. Dadurch ent-
stehen für den Bio-LNG-Lieferanten 
Marktrisiken. Je nachdem, welches Aus-
gangsprodukt (z. B. Gülle, nachwach-
sende Rohstoffe (NaWaRo)) bei der Her-
stellung von Bio-LNG zum Einsatz 
kommt, hat Bio-LNG zudem einen an-
deren THG-Minderungseffekt.

Bei Anschaffung eines Bio-LNG-Lkw in 
2021 besteht dann, wenn Quotenerlöse 
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Abb. 7: Auswirkungen der Mautbefreiung auf die Wirtschaftlichkeit von Bio-LNG (ohne Fahrzeugförderung und THG-Quotenerlöse)

Abb. 8: Auswirkungen von THG-Quotenerlösen auf die Wirtschaftlichkeit von Bio-LNG (ohne Fahrzeugförderung und Mauteffekte)
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vollumfänglich an den Kraftstoffkäufer 
weitergegeben würden, ein Kostenvor-
teil gegenüber dem Diesel antrieb 
(Abb. 8). Aufgrund der abnehmenden 
Wettbewerbsposition von Diesel ver-
bessert sich die Position von Bio-LNG 
über eine Quotenanrechung weiter in 
den Jahren 2025 und 2030.

Niedrige Erlöse (250 Euro pro t CO2) 
aus dem Verkauf von THG-Minde-
rungsquoten verschieben den Zeit-
punkt der Wettbewerbsfähigkeit von 
Bio-LNG in Richtung 2030. Bei Erlösen 
von 350 Euro pro t CO2 hat Bio-LNG 
Vorteile gegenüber Diesel, hohe Erlöse 
(450 Euro pro t CO2) machen Bio-LNG 
deutlich wettbewerbsfähig (Abb. 9).

Für die Bewertung des wirtschaftli-
chen Potenzials der THG-Minderungs-
quoten ist angenommen, dass Produk-
tion und Bereitstellung in einem voll 
integrierten Geschäftsmodell erfolgen. 
Dies wird aber nicht immer möglich 
sein und es werden häufig mehrere Un-
ternehmen auf verschiedenen Stufen 
der Wertschöpfungskette tätig sein. 
Hier wird es dann darauf ankommen, 
wie der Erlös aus dem THG-Quoten-
handel tatsächlich zugeordnet wird. 
Die möglichen Anrechnungen der Er-
löse hängen damit stark vom jeweili-
gen Einzelfall und der konkreten Um-
setzung des Geschäftsmodells ab.

Fortsetzung der reduzierten Energiesteuer
Aktuell ist die Energiesteuer für Gas 
(CNG, Bio-CNG und Bio-LNG) redu-

ziert. Diese Reduzierung wird bis Ende 
2026 stufenweise zurückgeführt. Über 
eine Fortführung der entsprechenden 
Regelung bzw. der Klassifizierung von 
Bio-CNG und Bio-LNG als klima-
neutrale Kraftstoffe ließe sich der Wett-
bewerbsnachteil gegenüber dem Diesel 
teilweise kompensieren und eine Len-
kungswirkung entfalten. Allerdings ist 
der Effekt im Vergleich zu den anderen 
Optionen (Mautbefreiung, Quotenan-
rechnung) geringer und nicht geeignet, 
die Wettbewerbsnachteile von Bio-LNG 
ausreichend zu kompensieren (Abb. 10).

Zusammenfassung und Fazit

In Deutschland ist ausreichend Bio-
methan zur Produktion von Bio-LNG 
vorhanden, um damit im Jahr 2030 ins-
gesamt 120.000 bis 150.000 schwere 
Lkw betreiben zu können. Die Nutzung 
von Biomethan in der Mobilität konkur-
riert mit der Verwendung in anderen 
Marktsegmenten. CO2-Vermeidungs-
kosten in der Mobilität sind vergleichs-
weise hoch, sodass hier ein attraktiver 
Markt für Biomethan besteht. Aufgrund 
der höheren Bereitstellungskosten von 
Bio-LNG hat beim reinen TCO-Vergleich 
(ohne Berücksichtigung von Förderung, 
Mautbefreiung und THG-Quotenan-
rechnung) der Bio-LNG-Lkw zwar zu-
nächst Kostennachteile gegenüber dem 
Diesel-Lkw. Dieser Nachteil schmilzt 
jedoch bis 2030 zunehmend ab.

Der Kostennachteil von Bio-LNG-Lkw 
gegenüber Diesel-Lkw kann durch eine 

Fortsetzung der Mautbefreiung bzw. 
nachfolgend durch die Umsetzung der 
Eurovignettenrichtlinie mit reduzier-
ter Maut weitgehend aufgehoben wer-
den. Hier besteht eine vergleichsweise 
einfache regulatorische Möglichkeit 
zur Stützung von Bio-LNG-Lkw unmit-
telbar beim Nutzer (Spedition, Logisti-
ker). Erforderlich ist eine zeitnahe Klä-
rung, wie eine Mautbefreiung bzw. -re-
duzierung zukünftig umgesetzt wird, 
um Rechts sicherheit zu schaffen und 
um zu ermöglichen, dass Treibhausgas-
neutrale Bio-LNG-Lkw auch weiter in 
den Markt kommen.

Eine weitere Option zur Stützung von 
Bio-LNG ist die Nutzung von Erlösen 
aus dem Handel mit Treibhausgas-Min-
derungsquoten (THG-Quote). Inver-
kehrbringer von zugelassenen, emissi-
onsneutralen Kraftstoffen können 
hierdurch marktabhängige Zusatzerlö-
se erwirtschaften. Notwendig ist, dass 
der Erlös aus dem Verkauf der THG-
Quote ganz oder teilweise auf den Preis 
von Bio-LNG angerechnet wird. Damit 
wird der Bio-LNG-Lkw wettbewerbsfä-
hig. Hier wird es darauf ankommen, 
dass Marktteilnehmer Lösungen fin-
den, Erlöse aus dem THG-Minderungs-
quotenhandel wettbewerbsorientiert 
zuzuordnen.  

Möglich ist auch eine fortgesetzte Be-
freiung von Bio-LNG von der Energie-
steuer oder eine Festsetzung auf redu-
ziertem Niveau. Dies würde einen zu-
sätzlichen Effekt ergeben und wäre 

Abb. 9: Differenzkosten von Bio-LNG- zu Diesel-Lkw bei unterschiedlichen Preisen für THG-Quoten
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denkbar bei einer grundsätzlichen 
Anpassung der Energiebesteuerung 
und einer Berücksichtigung von THG-
Emissionen von Energieträgern.

Notwendig und sachgerecht ist eine 
zeitlich unbefristete Freistellung von 
Bio-LNG von der CO2-Abgabe. Steigen-
de CO2-Preise erhöhen die Kosten von 
Diesel und stützen damit die Wettbe-
werbsposition von Bio-LNG. Unsicher 
ist, ob und wie das auf EU-Ebene vor-
geschlagene ETS-System für den Ver-
kehrsbereich die CO2-Abgabe ersetzen 
kann und welche CO2-Preise sich ein-
stellen werden. Hier sollte zeitnah Pla-
nungssicherheit geschaffen werden.

Die bei der Nutzung eines Fahrzeuges 
verursachten THG-Emissionen entste-
hen nicht durch den verwendeten An-
triebsstrang, sondern durch die ver-
wendete Antriebsenergie. Dies gilt für 
alle Antriebskonzepte, d. h. für flüssige 
und gasförmige Kraftstoffe ebenso wie 
für Strom. Für die Ermittlung von 
THG-Emissionen ist eine Well-to-
Wheel-Betrachtung notwendig, um 
damit Antriebsoptionen auf Basis ihrer 
tatsächlichen THG-Emissionen zu be-
werten. Bio-LNG wird hier nach der 
aktuell geltenden EU-Flottengrenz-
wertregulierung benachteiligt, da zwar 
der Kraftstoff, je nach Ausgangspro-
dukt für die Erzeugung von Bio-LNG, 
vollständig oder teilweise klimaneutral 
ist, ein Bio-LNG nutzendes Fahrzeug 
aber über einen Tank-to-Wheel-Ansatz 
bewertet wird und somit nicht als CO2-
neutral gilt. Da bei Überschreiten der 
vorgegebenen Flottengrenzwerte hohe 
Strafzahlungen für den Erstausrüster 

(engl.: Original Equipment Manufac-
ture, kurz: OEM) drohen, führt dies im 
Pkw-Bereich bereits heute dazu, dass 
OEMs CNG-Antriebe, die klimaneutral 
mit Bio-CNG betrieben werden kön-
nen, nicht mehr auf den Markt bringen 
und diese Option zur Reduzierung von 
THG-Emissionen verloren geht [8].
 
Im Vergleich zu anderen emissions-
neutralen Lösungen für den Schwer-
lastverkehr wie Brennstoffzellen- oder 
Elektro-Lkw ist der LNG-Antrieb ein-
geführt und verfügbar. Zudem stellen 
LNG-Anbieter zeitnah auf Bio-LNG 
um. Damit wird unmittelbar ein Bei-
trag zur Reduktion von THG-Emissio-
nen im schweren Güterverkehr geleis-
tet. Ande re Möglichkeiten, schwere 
Lkw klima neutral zu betreiben, stehen 
operativ noch nicht zur Verfügung 
bzw. werden gerade erst in den Markt 
eingeführt. Es ist daher notwendig, 
eine Regelung zu finden, die klimaneu-
trale Antriebe für den Lkw-Bereich auf 
Basis von Bio-CNG und Bio-LNG nicht 
benachteiligt. Erforderlich ist ein tech-
nologieoffener Ansatz, der es zulässt, 
dass das THG-Reduktionspotenzial 
von mit Bio-LNG angetriebenen Lkw 
weiter genutzt  werden kann. W
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Abb. 10: Auswirkungen einer fortgesetzten, reduzierten Energiesteuer für Bio-LNG bis zum Jahr 2030
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